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Sehr geehrter 

sehr geehrte Damen und Herren/

zunächst ein herzliches Dankeschön für die Möglichkeit zur Stellungnahme

zum aktuellen Entwurfsstand der Neufassung des Staatsvertrages über den

Mitteldeutschen Rundfunk (MDR). Ich will nicht verhehlen, dass angesichts

der kurzen Frist zur Stellungnahme eine Verständigung mit der Katholischen

Kirche in Sachsen-Anhalt und im Freistaat Sachsen eine Herausforderung dar-

gestellt hat. Nunmehr kann ich Ihnen mitteilen, dass diese Stellungnahme

auch im Namen des Leiters des Katholischen Büros Dresden, Herrn Dr. Frank,

sowie des Leiters des Katholischen Büros Sachsen-Anhait, Herrn Rether, er-

folgt.

Insgesamt haben wir durchaus erhebliche Bedenken/ sollte dieser Entwurf

tatsächlich wirksamer neuer Staatsvertrag über den Mitteldeutschen Rund-

funkwerden. Im Einzelnen:

Präambel Abs. 3 Satz l:

In der Aufzählung der unterschiedlichen Aspekte des gesellschaftlichen Le-

bens fehlt der religiöse Aspekt. Die bisherige Aufzählung stellt eine lückenhaf-

te, nicht im Einklang mit dem auch für den MDR geltenden Rundfunkstaats-

vertrag stehende Aufzählung dar. Wir bitten um die Ergänzung:

„.„ wirtschaftlichen, sozialen/ religiösen und ökologischen Aspekten..."

2u§2Abs.2Satz3f.:

Diese Regelung widerspricht den Bestimmungen des § l. Danach ist der MDR

eine gemeinnützige rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts zur Veran"

staltung von Rundfunk- und Telemedienangeboten. Er Ist nicht ein erlösorien-

tiertes Unternehmen, das gleichsam als Rendite den beteiligten Ländern An-

teile an seinen Einnahmen zukommen lassen kann und muss. Aus ordnungs-

rechtlichen Aspekten empfehlen wir, diese Sätze ersatzlos zu streichen.
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Zu_§8Abs,2:

Wir begrüßen ausdrücklich die vorgesehene Präzisierung der Angebote des

MDR, die richtigerweise und erkennbar durch gegenseitige Achtung, Men-

schenwürde und Menschenrechte geprägt sein müssen.

Zy§UAbs,3:

Wir begrüßen ausdrücklich/ dass die bisherige Regelung zu dem Recht der

Kirchen und Religionsgemeinschaften (§14 Abs. 3 des geltenden Vertrages)

unverändert übernommen wird. Jegliche Veränderung würde nicht nur die

verfassungs- und ordnungsrechtliche Situation/ sondern auch die staatskir-

chenvertraglichen Verständigungen unmittelbar und direkt betreffen.

Zu § 16 in seiner Ganze:

Die vorgesehene Zusammensetzung des Rundfunkrates unterscheidet zwi-

sehen Mitgliedern, die im amtsperiodenweisen Wechsel aus Thüringen, Sach-

sen und Sachsen-Anhalt entsandt werden/ und Mitgliedern, die dauerhaft aus

einem der Bundesländer entsandt werden. In der Praxis der Gremienarbeit

würde dies bedeuten, dass einige Mitglieder sicher nach Ablauf der bisherigen

Amtszeit das Gremium verlassen, andere aber weiterhin und über die eine

Amtsperiode hinaus im Rundfunkrat verbleiben können. Die letztgenannte

Gruppe der Mitglieder des Rundfunkrates zeichnet sich dann in der anschlie-

ßenden neuen Amtszeit nicht nur durch bereits vorhandene, aus der vorange-

gangenen Amtszeit erworbene Fachkunde aus. Sie ist aufgrund dieser Eignung

auch dazu prädestiniert, den Vorsitz in den unterschiedlichen Gremien des

MDR (Rundfunkrat, Programmausschüsse, Landesgruppen etc.) zu überneh-

men. Diese Eignung fehlt - aus der Natur der Sache heraus - den neuen Mit-

gliedern.

Wir sehen hierin eine ungerechtfertigte Diskriminierung derjenigen gesell-

schaftlichen Gruppierungen, die dem „Rotationszwang unterworfen sind. Es

wäre sicherlich ein fatales Signal/ wenn eine solche Benachteiligung zivilge-

sellschaftiicher Akteure durch die Beschlussfassung der Landesregierungen

und Parlamente herbeigeführt werden würde.

Uns ist bekannt, dass die vorgesehenen Regelungen rechtlich zulässig sind;

wir halten sie aber mit Blick auf die Notwendigkeit der gleichmäßigen und

gleichwertigen Zuspräche des Wächteramtes an alle gesellschaftlichen Orga-

nisationen und Gruppen für höchst bedenklich und nicht sinnvoll.

Zu§16Abs.lZiff.5:

Bereits im September dieses Jahres haben wir uns wegen der beabsichtigten

Veränderungen bei der Entsendung von Mitgliedern der Katholischen Kirche

in einer Note an die Ministerpräsidenten der drei Bundesländer gewandt und

nachdrücklich dafür geworben/ die bisherige Regelung auch im novellierten

MDR-Staatsvertrag fortzuschreiben. In der Begründung dieser Position waren

nicht die institutionellen Interessen der Kirche maßgeblich, sondern das all-

gemeine gesefischaftspolttische Mandat, das wir zugunsten von Mensch und

Gesellschaft auch in diesem Bereich wahrnehmen.
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An dieser Position halten wir ausdrücklich und uneingeschränkt weiter fest

Für den von uns nicht gewünschten Fall, dass lediglich ein Mitglied der Katho-

lischen Kirche In den Rundfunkrat entsandt werden darf, lehnen wir auf jeden

Fall den zweiten Halbsatz in Ziff. 5 ab. Stattdessen schlagen wir folgende Re-

gelung vor:

„einem Mitglied der katholischen Kirche in Sachsen-Anhalt. Sachsen

und Thüringen,

Damit obliegt es den beteiligten Diözesen und Ortsordinarien/ In interner

Verständigung sich auf eine Persönlichkeit zu einigen, die dann Mitglied des

Rundfunkrates wird.

Zu§16Abs.lZiff.6:

Offensichtlich haben sich die Entwurfsverfasser von § 21 ZDF-Staatsvertrag

leiten lassen. Diese Regelung ist für den MDR-Staatsvertrag nicht praktikabel

und unzulässig: Der Deutsche Caritasverband e.V. mit Sitz in Freiburg im

Breisgau ist ein bundesweiter Dachverband ohne direkten regionalen Bezug in

die drei MDR-Bundesländer. In diesen Bundesländern sind allein die jeweili-

gen Diözesan-Caritasverbände der Diözesen präsent und verantwortlich. Die-

se aber sind unabhängige und selbständige Rechtspersonen.

Wenn es weiterhin gewollt ist, dass Vertreter der Caritas in den Rundfunkrat

entsandt werden sollen, so muss die entsprechende Bestimmung wie folgt

gefasst werden:

„einem Mitglied der DiÖzesan-Caritasverbände in Sachsen-Anhalt,

Sachsen und Thüringen,"

Insgesamt und bei allem erkennbaren Wohtwollen zugunsten der Katholi-

sehen Kirche und ihrer Verbände lehnen wir diese Regelung ausdrücklich ab

und verweisen noch einmal auf unseren nachdrücklichen Wunsch, die beste-

hende gültige Regelung möge auch in der Novelle weiter Bestand haben.

Ein weiterer Gesichtspunkt ist hierfür nicht ganz ohne Bedeutung: Es handelt

sich bei der vorgesehenen Regelung um eine Privilegierung eines katholischen

Sozlalverbandes gegenüber den anderen Sozialverbänden, die ebenso Mit-

glied der Liga der Freien Wohlfahrtspflege in den einzelnen Bundesländer
sind, jedoch kein Entsenderecht in den Rundfunkrat zugesprochen bekommen

haben. Wir gehen nicht davon aus, dass dies klaglos hingenommen wird.

Zu§16Abs.3:

Ungeachtet aller Wertschätzung zur geschlechtergerechten Bestellung der

Mitglieder des Rundfunkrates, ist dies/ soweit es sich um hier um die Katholf-

sehe Kirche handelt, ein unzulässiger Eingriff in das kirchliche Selbstverwal-

tungsrecht, Art. 140 GG J.V.m. 137 Abs. 3 WRV. Dies schließt natürlich nicht

aus/ dass die kirchlichen Entsendeorganisationen im Wege der Selbstver-

pflichtung und im eigenen Interesse diesen Aspekt berücksichtigen werden.
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Angesichts der Corona-bedingten Situation und der damit verbundenen ge-

sammelten Erfahrungen zur Entscheidungsfindung ohne Anwesenheit regen

wir an, § 20 um Bestimmungen zu Umlaufbeschlüssen und ggf. Video- und

Telefonkonferenzen zu ergänzen.

Aus gesamtgesellschaftlicher Verantwortung weisen wir auf Folgendes hin:

Ein Anlass zur Novellierung des MDR-Staatsvertrages ist auch das ZDF-Urteil

des Bundesverfassungsgerichts aus 2014. Dort war die Staatsferne ein we-

sentlicher Gesichtspunkt. Hinsichtlich der wirtschaftlichen Kontrollrechte

scheinen die nunmehr beabsichtigten Änderungen dieses Ziel zu konterkarie-

ren: Bei der Erweiterung des Verwaltungsrates von sieben auf zehn Mitglie-

dem ist es möglich/ dass unter Beteiligung aller drei MDR-Länder ein Drittel

der Mitglieder durch Persönlichkeiten besetzt werden können, die den staat-

lich-hoheitlichen Interessen und Zielen in besonderer Weise nahestehen. Hin-

zu kommt/ dass - ebenfalls neu - gemäß § 25 Abs. 6 des Entwurfes die Lan-

desregierungen berechtigt sind, jeweils einen Vertreter der Rechtsaufsicht mit

Rederecht in den Verwaltungsrat zu entsenden. Dies bedeutet, dass bei ex-

tensiver Handhabe von den anwesenden 13 Persönlichkeiten bei einer Sitzung

des Verwaltungsrates sechs aus dem staatlich-hoheitlichen Nahbereich der

Landesregierungen kommen können. Dies wären abweichend von der vorge-

nannten Verfassungsgerichtsentscheidung nicht 33 % sondern ca. 46 %.

Sehr geehrter r, sehr geehrte Damen und Herren, ich bin Ihnen

sehr dankbar, wenn unsere vorgenannten Anregungen und Bedenken bei

dem weiteren Verfahren zum Zustandekommen einer Neufassung des Staats-

Vertrages Berücksichtigung finden. Ich wünsche Ihnen und allen Beteiligten an

diesem Verfahren einen sorgfältigen und den Interessen eines unabhängigen

öffentlichen Rundfunk angemessenen Fortgang und verbleibe, ausdrücklich

auch im Namen meiner Kollegen aus Dresden und Magdeburg,

mit freundlichen Grüßen

Ordinariatsrat 

Leiter des Katholischen Büros
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